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1. Allgemeines 
 
Art. 1 
Name und Sitz 
 
Der Fussball-Club Dagmersellen ist ein politisch und konfessionell neutraler Verein im Sinne 
von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Dagmersellen. 
Er wurde am 20. Januar 1978 unter dem Namen “FC Dagmersellen” gegründet und ist Mitglied 
des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV). 
 
 
Art. 2 
Zweck und Aufgabe 
 
• körperliche Ertüchtigung und praktische Ausbildung im Fussballsport 
• Erziehung seiner Mitglieder zu gesundem Sportsgeist 
• Förderung echter Kameradschaft und Geselligkeit 
 
 
Art. 3 
Vereinsjahr 
 
Das Vereinsjahr beginnt am 1. Juli und endet mit dem folgenden 30. Juni. 
 
 
2. Mitgliedschaft 
 
Art. 4 
Zusammensetzung 
 
Der Verein setzt sich zusammen aus: 
 
• Aktivmitgliedern 
• Senioren und Veteranen 
• Junioren 
• Ehrenmitgliedern 
• Freimitgliedern 
• Funktionären 
• Passivmitgliedern 
 
 
Art. 5 
Aktivmitglieder 
 
Wer das 18. Lebensjahr erfüllt hat (Stichtag GV), kann Aktivmitglied werden. Die Aufnahme 
erfolgt durch die Generalversammlung. Ein Aktivmitglied kann nur einem einzigen 
Fussballverein angehören. 
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Art. 6 
Senioren und Veteranen 
 
Wer das vom IFV festgesetzte Mindestalter erreicht hat, kann als Senior oder Veteran gemeldet 
werden. 
Nähere Bestimmungen werden in einem speziellen Reglement festgehalten. Die Senioren-, 
Veteranentrainer und Obmänner sind vom Jahresbeitrag befreit. 
 
 
Art. 7 
Junioren 
 
Wer das vom IFV festgesetzte Mindestalter erreicht hat, kann als Junior aufgenommen werden. 
Die schriftliche Zustimmung der Eltern ist notwendig. 
 
 
Art. 8 
Ehrenmitglieder 
 
Wer sich durch besondere Verdienste über mehrere Jahre dem Verein gegenüber 
ausgezeichnet hat, kann durch den Beschluss der Generalversammlung zum Ehrenmitglied 
ernannt werden. Das Ehrenmitglied geniesst die Rechte eines Aktivmitgliedes und ist vom 
Jahresbeitrag befreit. 
 
 
Art. 9 
Freimitglieder 
 
Wer sich in besonderer Weise für den Verein eingesetzt hat, kann durch den Beschluss der 
Generalversammlung zum Freimitglied ernannt werden. Das Freimitglied geniesst die Rechte 
eines Aktivmitgliedes und ist vom Jahresbeitrag befreit. 
 
 
Art. 10 
Funktionäre 
 
Funktionäre sind Mitglieder, die den Fussball-Club durch ihre Tätigkeit im Umfeld des Vereins in 
irgend einer Weise unterstützen (Junioren-Trainer, Schiedsrichter, Wirteteam, Masseur u.a.). 
Der Funktionär geniesst die Rechte eines Aktivmitgliedes und ist vom Jahresbeitrag befreit. 
 
 
Art. 11 
Passivmitglieder 
 
Wer unter Auslassung der regelmässigen Aktivitäten trotzdem den halben Jahresbeitrag 
bezahlt, ist ein Passivmitglied. Das Passivmitglied geniesst die Rechte eines Aktivmitgliedes. 
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Art. 12 
Ein- und Übertritte 
 
Ein- und Übertritte sind dem Vorstand mitzuteilen. Über die Aufnahme entscheidet die 
Generalversammlung. 
 
 
Art. 13 
Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Hinschied. 
 
 
Art. 14 
Austrittsgesuche 
 
Die Austrittsgesuche müssen schriftlich begründet dem Vorstand eingereicht werden. 
Demissionen der Vorstandsmitglieder sind schriftlich 6 Monate vor Ende des Vereinsjahres 
einzureichen. Austretende Mitglieder haben den Jahresbeitrag bis zum Ende des Vereinsjahres 
zu bezahlen. 
 
 
Art. 15 
Finanzielle Verpflichtung 
 
Wer seine finanziellen Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht erfüllt, kann die 
Mitgliedschaft verlieren. 
 
 
Art. 16 
Zuwiderhandlung 
 
Wer dem Sinn und Geist des Fussball-Club Dagmersellen zuwiderhandelt (z.B. die Statuten 
missachtet) kann auf begründeten Antrag aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
 
 
Art. 17 
Zuständigkeit 
 
Für Austritte und Ausschlüsse ist der Vorstand zuständig. Das betroffene Vereinsmitglied kann 
an die Generalversammlung rekurrieren.  
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3. Rechte und Pflichten 
 
Art. 18 
Stimmberechtigung 
 
Jedes Aktiv-, Passiv-, Senioren- sowie Veteranenmitglied ist stimmberechtigt und wählbar, 
ebenso die Ehren-, Freimitglieder und Funktionäre. Jedes Mitglied erhält bei Eintritt ein 
Statutenexemplar. 
 
 
Art. 19 
Verpflichtungen 
 
Alle Mitglieder sind verpflichtet: 
 
• Statuten, Reglemente und Beschlüsse des Vereines, des IFV, des SFV, der FIFA und UEFA 

als verbindlich zu akzeptieren 
• den Aufgeboten zu Wettspielen, Freundschaftsspielen und zum Training Folge zu leisten. Im 

Verhinderungsfall haben sie die Verantwortlichen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen 
• die finanziellen Verpflichtungen dem Verein gegenüber zu erfüllen 
 
 
Art. 20 
Jahresbeitrag 
 
Die Höhe des Jahresbeitrages wird jährlich von der Generalversammlung festgesetzt. 
 
 
4. Organisation 
 
Art. 21 
Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
• Generalversammlung 
• Ausserordentliche Generalversammlung 
• Vorstand 
• Spielkommission 
• Juniorenkommission 
• Transferkommission 
• Rechnungsrevisoren 
• Komitees für bestimmte Aufgaben 
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Art. 22 
Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung bildet das oberste Organ im Verein. Sie wird vom Vorstand jährlich 
einberufen. Die Einberufung erfolgt nach Vorschrift der Statuten und überdies von Gesetzes 
wegen, wenn 1/5 der Mitglieder die Einberufung verlangt. 
  
 
Art. 23 
Kompetenzen 
 
Die Generalversammlung hat folgende Kompetenzen: 
 
• Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung 
• Entgegennahme des Jahresberichtes des Präsidenten und der Kommissionen 
• Entgegennahme der Kassa- und Revisorenberichte 
• Festsetzung der Mitgliederbeiträge und Genehmigung des Budgets  
• Mutationen 
• Wahl des Vorstandes, der Rechnungsrevisoren und der Kommissionen 
• Ehrungen 
• Änderung oder Ergänzung der Statuten und Reglemente 
• Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes oder einzelner Mitglieder 
• Verschiedenes 
 
 
Die Einladung mit den zur Behandlung kommenden Traktanden erfolgt schriftlich, mindestens 
20 Tage vor der Generalversammlung. Anträge der Mitglieder müssen mindestens 30 Tage vor 
der Generalversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 
 
 
Art. 24 
Abstimmungen 
 
Sofern nicht ein Drittel der anwesenden Mitglieder geheime Abstimmung verlangt, erfolgen alle 
Abstimmungen und Wahlen offen. 
 
• Bei allen Wahlen und Abstimmungen ist das relative Mehr ausschlaggebend. 
• Der Präsident fällt bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. 
• Stimmberechtigt sind Aktiv-, Passiv-, Frei-, Ehren-, Senioren-,Veteranenmitglieder und 

Funktionäre. 
 
 
Art. 25 
Ausserordentliche Generalversammlung 
 
Die ausserordentliche Generalversammlung wird durch den Vorstand je nach Bedürfnis 
einberufen. Sie dient zur Erledigung hängiger Vereinsangelegenheiten. Sie ist beschlussfähig. 
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Art. 26 
Vorstand 
 
Der Vorstand wird durch die Generalversammlung auf 2 Jahre gewählt und ist wieder wählbar. 
Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit anwesend ist. Die Vorstandsmitglieder sind vom 
Jahresbeitrag befreit. 
 
 
Art. 27 
Kreditkompetenz 
 
Der Vorstand besorgt alle Geschäfte, welche nicht in die Kompetenz der Generalversammlung 
fallen. Die Kreditkompetenz richtet sich nach dem von der Generalversammlung genehmigten 
Budget. 
 
 
Art. 28 
Rechte und Pflichten des Vorstandes 
 
Der Vorstand hat folgende Rechte und Pflichten: 
 
• Die Anträge der Mitglieder mit aller Sorgfalt zu behandeln und die Interessen des Vereins mit 

besten Kräften zu fördern 
• Ordnungsgemässe Führung des Vereins 
• Die Generalversammlung einzuberufen, deren Traktanden vorzubereiten und die Beschlüsse 

auszuführen 
• Die laufenden Aufgaben zu erledigen, den Verein zu leiten und das Rechnungswesen zu 

führen 
• Das erforderliche Hilfspersonal beizuziehen 
• Der Präsident oder Vizepräsident führen mit einem anderen Vorstandsmitglied die 

rechtsgültige Kollektivunterschrift zu zweien 
• Die Eintrittspreise für die Spiele festzusetzen 
 
 
Art. 29 
Spielkommission 
 
Die Spielkommission leitet und organisiert den Spielbetrieb des Vereins. Sie besteht aus 1 - 3 
Mitgliedern. Sie erlässt die Aufgebote der Spieler, Schiedsrichter und der gegnerischen 
Mannschaften. 
 
 
Art. 30 
Juniorenkommission 
 
Die Juniorenkommission betreut die Junioren. Der Juniorenobmann vertritt die Interessen der 
Juniorenkommission im Vorstand. Die von dieser Kommission erlassenen und vom Vorstand 
genehmigten Richtlinien sind für alle Junioren verbindlich. Die Kommissionsmitglieder sind vom 
Jahresbeitrag befreit. 
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Art. 31 
Transferkommission 
 
Die Transferkommission tätigt sämtliche Transfergeschäfte des Vereins. Die Kreditkompetenz 
wird vom Vorstand delegiert. Die Aktivtrainer werden auf Vorschlag der Transferkommission 
durch den Beschluss des Vorstandes gewählt. Die Transferkommission besteht aus 1 - 3 
Mitgliedern. 
 
 
Art. 32 
Rechnungsrevisoren 
 
Die Revisoren prüfen die Jahresrechnung, das Budget und das Inventar und erstatten der 
Generalversammlung schriftlichen Bericht. 
Sie werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie können nicht gleichzeitig dem Vorstand 
angehören. 
 
 
Art. 33 
Komitees für bestimmte Aufgaben 
 
Die Komitees werden vom Vorstand zum Erledigen bestimmter Aufgaben eingesetzt. 
 
 
5. Finanzwesen 
 
Art. 34 
Rechnungsjahr 
 
Das Rechnungsjahr entspricht dem Vereinsjahr. 
 
 
Art. 35 
Vereinsvermögen 
 
Das Vereinsvermögen besteht aus: 
 
• Vereinskasse 
• Inventar 
• Immobilien 
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Art. 36 
Einnahmen 
 
Die Einnahmen des Vereins setzen sich zusammen aus: 
 
• Den von der Generalversammlung festgesetzten Jahresbeiträgen 
• Einnahmen aus dem Spielbetrieb 
• Freiwillige Beiträge und Spenden 
• Beiträge der Gemeinde und weiterer öffentlicher Institutionen 
• Allfällige Subventionen 
• Einnahmen aus dem Clubhausbeizli 
 
 
Art. 37 
Haftung 
 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede persönliche 
Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
 
 
Art. 38 
Bussen 
 
Das Bezahlen der vom Verband verhängten Bussen ist in einem separaten Reglement 
festgelegt. Die Mitglieder sind verpflichtet, sich danach zu richten. 
 
 
Art. 39 
Archiv 
 
Alle wichtigen Aktenstücke wie 
 
• Protokolle 
• Kassabücher 
• Festabrechnungen 
• Korrespondenzen 
• etc. 
 
sind von den entsprechenden Vorstandsmitgliedern im Archiv des FCD-Clubhauses zu 
deponieren. 
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6. Statutenrevision 
 
Art. 40 
Voraussetzung zur Revision 
 
Zur Revision der Statuten ist die Zustimmung von 2/3 der an der Generalversammlung 
anwesenden Mitgliedern erforderlich. 
 
Über alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Fälle entscheidet die Generalversammlung auf 
Antrag des Vorstandes. 
 
 
7. Vereinsauflösung 
 
Art. 41 
Auflösung 
 
Die Vereinsauflösung kann nur mit Zustimmung von 3/4 aller Vereinsmitglieder beschlossen 
werden oder wenn die Zahl der Aktivmitglieder unter 10 sinkt. 
 
 
Art. 42 
Vermögensaufbewahrung 
 
Bei allfälliger Auflösung des Vereins wird das gesamte Vermögen sowie das Inventar der 
Einwohnergemeinde Dagmersellen zur Aufbewahrung übergeben, bis sich ein neuer Verein mit 
gleicher Zweckbestimmung bildet und sich als solcher beim SFV ausweist. 
 
 
8. Schlussbestimmungen 
 
Art. 43 
Inkraftsetzung 
 
Beschlossen an der Gründungsversammlung vom 20. Januar 1978. Die vorliegenden Statuten 
ersetzen die revidierten Statuten vom 23. Juni 1989. Sie wurden von der ausserordentliche 
Generalversammlung vom 30. Mai 1997 angenommen und treten mit diesem Datum in Kraft. 
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